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08 Kantone Zug, Freiburg, Solothurn.

IX. Kanton Zug.
Mittelschulen und Berufsschulen.

Regierungsratsbeschluß betreffend Berechtigung der Kantonsschule
Zug zur Ausstellung des eidgenössischen Maturitätsausweises.
(Vom 30. November 1927.)

Der Regierungsrat.
in Kenntnisnahme des Bundesratsbeschlusses vom 12. November

1927 folgenden Inhaltes:
„Die Kantonsschule in Zug wird in das in Art. 8 der

Verordnung über die Anerkennung von Maturitätsausweisen
durch den Bundesrat vom 20. Januar 1925 vorgesehene
Verzeichnis derjenigen schweizerischen Schulen aufgenommen,
deren Maturitätsausweise nach Typus A, B oder C im
Sinne von Art. 1 der Verordnung anerkannt werden"

beschließt:
Es sei dieser Bundesratsbeschluß im Amtsblatt zu veröffentlichen

und in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

X. Kanton Freiburg.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1927.

XI. Kanton Solothurn.
1. Mittelschulen und Berufsschulen.

I. Reglement betreffend das Kadettenwesen an der Solothurnischen
Kantonsschule. (Vom 13. Januar 1928.)

2. Lehrerschaft aller Stufen.
2. Verordnung betreffend die VII. Klassifikation der Einwohner-,

beziehungsweise Schulgenieinden für die Staatsbeiträge an die
Besoldungen der Primarlehrer, Primarlehrerinnen und Arleitslehrer-
innen, sowie für die Gemeindebeiträge an die staatlichen
Altersgehaltszulagen des Lehrpersonals der Primarschule. (Vom 3.
Januar 1928.)
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